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Aktueller Stand bei Weideschutz und Wolf
Aufgaben der Weideschutzkommission

I
n Bayern wurden im Monitoringjahr 
2022/2023, welches den Zeitraum 
vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 um-

fasst, 2 Wolfsrudel (Ruda, Veldensteiner 
Forst) mit 12 bestätigten Welpen, 3 Paare 
(Altmühltal, Manteler Forst und Staffel-
see West) und 1 standorttreues Einzeltier 
(Allgäuer Alpen) nachgewiesen. Im Jahr 
2023 konnte bei 2 Paaren (Altmühltal 
und Staffelsee West) Reproduktion nach-
gewiesen werden, womit sich der Status 
im laufenden Monitoringjahr 2023/2024 
von Paar auf Rudel ändert. Aktuell wer-
den für Bayern insgesamt 4 Wolfsrudel 
(Veldensteiner Forst, Manteler Forst, 
Altmühltal und Staffelsee-West) mit 13 
Welpen bestätigt (Quelle: https://www.
dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/
karte-der-territorien).

Weideschutzkommission

Mit dem Beschluss vom 17.04.2018 
durch den Bayerischen Ministerrat wur-
den die Eckpunkte für den Umgang 
mit dem Wolf in Bayern festgelegt. We-
sentlicher Bestandteil war hierbei die 
Einrichtung einer paritätisch besetzten 
Bewertungskommission aus Vertretern 
der Landwirtschaft- und Umweltver-
waltung, um zu überprüfen, ob Weidege-
biete grundsätzlich in zumutbarer Weise 
gemäß den Grundschutzvorgaben vor 
Wolfsübergriffen geschützt werden kön-
nen oder nicht. Inzwischen hat sich für 
die Bewertungskommission der Name 
„Weideschutzkommission“ etabliert, de-
ren Federführung dem Bayerischen Lan-
desamt für Umwelt (LfU) obliegt. 

Die zwischen StMUV und StMELF 

abgestimmten Konkretisierungen zum 
Umgang mit dem Wolf, wurden im 
„Bayerischen Aktionsplan Wolf“ fest-
geschrieben, der am 11.03.2019 auf der 
Homepage des LfU veröffentlich wurde 
und somit in Kraft trat. Die bayerischen 
Managementpläne für große Beutegrei-
fer orientieren sich am jeweiligen Status 
der Tierart, weshalb sie stufig aufgebaut 
sind. Mit dem Managementplan der Stu-
fe 3, soll der Umgang mit einer zuneh-
menden Anzahl von wandernden, stand-
orttreuen und reproduzierenden Wölfen 
in Bayern geregelt werden, was einer 
Population mit Reproduktion entspricht. 
Neben den Inhalten zu Biologie und Ver-
breitung, der rechtlichen Situation, den 
Strukturen des Wolfsmanagements, dem 
Monitoring etc., ist zu Beginn der Aus-
führungen im Eckpunkt Nr. 6 festgehal-
ten: „Weidetierhaltung, insbesondere in 
ihren landeskulturell besonders bedeu-

tenden Ausprägungen (z. B. Alm- und 
Alpwirtschaft, Mittelgebirge) muss auch 
bei Wolfsanwesenheit ohne unzumutba-
re Mehraufwendungen flächendeckend 
und dauerhaft erhalten bleiben. Negative 
Auswirkungen sind zu dokumentieren 
und soweit möglich über konfliktmini-
mierende Maßnahmen bzw. Anpassun-
gen abzumildern. Ist dies nicht möglich, 
kommt im Einzelfall eine Entnahme in 
Betracht, die ggf. auch ganze Rudel um-
fassen kann.“ Dieser Eckpunkt bildet die 
Grundlage für die Arbeiten der Weide-
schutzkommission, die alle potenziell 
beweidbaren Grünlandflächen (InVeKoS 
und ALKIS Daten) auf Feldstückebene in 
ihrer Zumutbarkeit bezüglich der Um-
setzung von Herdenschutzmaßnahmen 
taxiert. Da der Alpenraum hinsichtlich 
der Ergreifung von Herdenschutzmaß-
nahmen als besonders problematisch 
anzusehen ist, wurde dort mit den Un-
tersuchungen begonnen. 

Prävention vor Kompensation

Der geltende Grundsatz von Präventi-
on vor Kompensation laut „Bayerischem 
Aktionsplan Wolf“ bildet die Basis der 
Herdenschutzförderung. In Gebieten mit 
anhaltender Präsenz von Wölfen werden 
„Wolfsgebiete im Sinne des Schadens-
ausgleichs“ definiert. In der „Richtlinie 
zur Förderung von Investitionen in Her-
denschutzmaßnahmen gegen Übergriffe 
durch den Wolf“ (FöRIHW) sind die Vor-
gaben zur Gewährung der Förderung be-
schrieben. Die speziellen Anforderungen 
an wolfsabweisende Maßnahmen wer-
den im entsprechenden Merkblatt er-
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Abb. 1: Übersichtskarte der 
Förderkulissen Herdenschutz Wolf
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läutert. Die Förderkulissen in 
Bayern, die Zuwendungen im 
Rahmen der FöRIHW ermög-
lichen, sind auf der Homepage 
des LfU veröffentlicht (Abb. 1). 

In Gebieten mit standort-
reuen Wölfen „Wolfsgebiete 
i. S. d. Schadensausgleichs“ 
(Abb. 1 blaue Flächen), wer-
den bayernweit Förderkulis-
sen für Herdenschutzzäune 
(violette Schraffur) mit einem 
Radius von 30 km ausgewie-
sen, die Förderkulisse für Her-
denschutzhunde (schwarze 
Schraffur) umfasst aufgrund 
der längerfristigen Integra-
tionsphase einen Radius von 
60 km. Werden außerhalb 
bekannter Wolfsgebiete ak-
tuelle Wolfsereignisse über 
einen Zeitraum von 3 Mona-
ten nachgewiesen, kommt es 
zur Ausweisung sogenannter 
„Ereignisgebiete“ mit einem 
Radius von 10 km, welche 
gleichzeitig die Förderkulisse 
für Zäune und Herdenschutz-
hunde abbilden.

Das Inkrafttreten der Fö-
RIHW fordert Nutztierhal-
ter innerhalb „Wolfsgebieten 
im Sinne des Schadensaus-

gleichs“ dazu auf, einen ent-
sprechenden Schutz für ihre 
Weidetiere zu ergreifen. Nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
von einem Jahr müssen an-
gemessene und zumutbare 

Präventionsmaßnahmen im 
Sinne eines Grundschutzes 
(siehe Merkblatt zur FöRIHW) 
ergriffen worden sein, da-
mit Ausgleichszahlungen bei 
Schäden durch Wölfe in An-

spruch genommen werden 
können. Für Gemeinden, die 
außerhalb dieser Gebiete lie-
gen, entfällt die verbindliche 
Anwendung von Präventions-
maßnahmen im Schadensfall.

Abb. 2: Die Auswertung digitaler Karten kann für bestimmte Kriterien zur Prüfung der 
zumutbaren Zäunbarkeit automatisiert erfolgen (li.), oder durch eine Beurteilung vor Ort (re).
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Besichtigungsanlage in Grub
Auf der  Herdenschutz-
Demonstrationsanlage in 
Grub/Poing können wolfs-
abweisende Zaunvarianten 
für Schafe und Ziegen aller 
namhaften Zaunhersteller 
besichtigt werden. Die De-
monstrationsfläche ist frei 

zugänglich und mit Info-
Tafeln selbsterklärend. Am 
13. April, von 10 bis 17 Uhr, 
findet ein  Herdenschutztag 
statt, bei dem die Hersteller 
vor Ort sind. 
Adresse: Professor-Zorn-
Straße, 85586 Poing-Grub.

Allgemein ist festzuhalten, 
dass wolfsabweisende Prä-
ventionsmaßnahmen grund-
sätzlich eine Reduktion der 
Übergriffe bewirken können, 
aber keinen 100 %igen Schutz 
für Nutztierherden bieten. 
Die Ergreifung von Herden-
schutzmaßnahmen erhöht 
den Arbeitsaufwand für Nutz-
tierhalter durch notwendige 
Änderungen der Arbeitsab-
läufe und einem erhöhten 
Zeitfaktor für den Zaununter-
halt. Darüber hinaus entste-
hen zusätzliche Kosten.

Zumutbarkeit

Die Weidegebietseinteilung 
erfolgt durch ein mehrstu-
figes Verfahren. Dabei wer-
den verschiedene Parame-
ter (Abbildung 2) abgeprüft, 
um zu ermitteln auf welchen 
Flächen Herdenschutzmaß-
nahmen gemäß dem Grund-
schutz in zumutbarer Weise 
ergriffen werden können. Die 
vorab in drei Modellregionen 
entwickelten und erprobten 
Kenngrößen spielen für die 
Bewertung einer „zumut-
bar schützbaren Fläche“ eine 
Rolle. In einem ersten Schritt 
beurteilt die Weideschutz-
kommission Weidegebiete 
bezüglich ihrer zumutbaren 
Zäunbarkeit für elektrifizier-
te Einzäunungen zum Schutz 
vor Wolfsübergriffen.

Im integrierten Bayerischen 
Landwirtschaftlichen Infor-
mations-System (iBALIS) 
können bereits eingestufte 
Feldstücke in der Feldstück-
karte in der Kategorie „HER-
DENSCHUTZ ZÄUNBAR-
KEIT“ eingesehen werden. 
Folgende Kategorien sind da-
bei sichtbar: zumutbar zäun-
bar, nicht zumutbar zäunbar, 
vermutlich zumutbar zäunbar. 

Für Feldstücke die über die 
automatisierte Auswertung 
über das Geoinformations-
system (GIS) als „vermutlich 

zumutbar zäunbar“ eingestuft 
wurden, werden die Landwir-
te von der Weideschutzkom-
mission angeschrieben, mit 
der Bitte um Rückmeldung 
mittels beigefügtem Bewer-
tungsbogen zur Einschätzung 
der fraglichen Feldstücke. Die 
Abfrage erfolgt in Abhängig-
keit der Lage in bestimmten 
geographischen Bezugsräu-
men, sog. „naturräumlichen 
Einheiten“, welche sich an to-
pografischen Gegebenheiten 
orientieren. Nach der Rück-
meldung durch die Landwirte 
finden Vor-Ort-Begehungen 
der kritischen Flächen statt. 
Im Anschluss werden die 
Flächen entweder in „nicht 
zumutbar zäunbar“ oder „zu-
mutbar zäunbar“ eingestuft. 

Nichtschützbarkeit

Für Flächen mit traditionel-
ler, sehr weitläufiger Bewei-
dung, z. B. mit Jungrindern 
oder Schafen, lassen sich An-
nahmen treffen, die weitere 
Aussagen über die Zumut-
barkeit von Herdenschutz-
maßnahmen zulassen. Solche 
Gebiete werden - sofern keine 
zumutbare Zäunbarkeit gege-
ben ist - als „nicht (zumutbar) 
schützbare Weidegebiete“ be-
trachtet, falls im Almregister 
bzw. bei der GIS-Auswertung 
folgende Parameter erfüllt 
sind: Flächengröße über 10 
ha, keine Erschließung, Hang-
neigung (Erfüllung der Krite-
rien für die Maßnahme Kulap-
Steilhangmahd auf mehr als 1 
ha der Gesamtfläche), oder 
Schnitt mit Waldweide. 

Dadurch werden in einem 
zweiten Schritt die weiteren 
Elemente des Grundschutzes 
über die Zäunbarkeit hinaus 
entsprechend ihrer Zumut-
barkeit überprüft. Diese bezie-
hen sich auf eine nächtliche 
Einstallung, den Einsatz von 
Herdenschutzhunden oder 
die Behirtung tagsüber mit 

Hütehunden in der Kombina-
tion mit einem Nachtpferch.

Welche Folgen hat die Ein-
stufung als „nicht (zumutbar) 
schützbares“ Weidegebiet?

Zum einen erfolgen Aus-
gleichszahlungen bei Schä-
den durch den Wolf in „nicht 
schützbaren Weidegebieten“ 
auch ohne vorangegange-
ne Präventionsmaßnahmen. 
Zum anderen erlaubt die Ein-
stufung eines Weidegebiets als 
„nicht schützbar“ die Prüfung 
weitergehender Manage-
mentmaßnahmen. Die Ent-
nahme eines Wolfs kommt 
dann in Betracht, wenn er 
sich wiederholt nicht schütz-
baren Nutztieren annähert, 
Angriffsversuche unternimmt 
und eine Alternativenprüfung 
ergebnislos verläuft oder falls 
er Weidetiere in nicht schütz-
baren Gebieten tötet, verletzt 
oder gefährdet und Wiederho-
lungsgefahr besteht. Die Ein-
stufung im Rahmen der Wei-
deschutzkommissionsarbeit 
bietet somit eine Alternativ-
prüfung, die ein Überwinden 
von Herdenschutzmaßnah-
men zur Einleitung eines 
Entnahmeantrags nicht vo-
raussetzt. Die Kriterien zur 

Beurteilung beziehen sich 
dabei auf eine nicht zumut-
bare Zäunbarkeit sowie eine 
nicht zumutbare potenzielle 
Schützbarkeit durch weitere 
Herdenschutzmaßnahmen.

Wichtiger Hinweis

Um die „vermutlich zumut-
bar zäunbaren“ Feldstücke so 
realistisch wie möglich ein-
werten zu können, bitten wir 
Sie um eine rege Beteiligung 
und Rückmeldung der Bewer-
tungsbögen. Für Feldstücke, 
zu denen keine Rückmeldun-
gen eingehen, gilt zunächst 
die Einstufung der automati-
sierten Beurteilung. Das be-
deutet, als „vermutlich zu-
mutbar zäunbar“ eingestufte 
Feldstücke gelten als zäunbar, 
solange hierzu keine anderen 
Erkenntnisse vorliegen. Nach-
meldungen eines Bewirtschaf-
ters können aber berücksich-
tigt werden.

Mit den Kartierarbeiten im 
Alpenraum wurde im Früh-
jahr 2021 begonnen. Ein Ab-
schluss dieser Arbeiten wird 
voraussichtlich in diesem Ka-
lenderjahr erfolgen. 

Giulia Kriegel, LfL

Abb. 3: Almen und Alpen sind als nicht zumutbar schützbare 
Weidegebiete ausgewiesen.
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